
Checkliste: Umgang mit der GEMA

Checkliste: 
So machen Sie beim Umgang mit der GEMA alles richtig 

	
	

	Vor Veranstaltungen mit Musiknutzung prüfen wir, ob eine GEMA-Meldung erforderlich ist. 
	

	Öffentliche Veranstaltungen mit Musik melden wir spätestens zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin bei der GEMA an.
	

	Nach der Aufführung von Live-Musik reichen wir bei der GEMA eine Setlist mit den aufgeführten Titeln ein.
	

	Falls wir regelmäßig Veranstaltungen mit Musik durchführen, schließen wir einen Pauschalvertrag mit der GEMA oder prüfen, ob ein Pauschalvertrag über unseren Verband besteht. 
	

	Veranstaltungen der Jugendhilfe, Sozialhilfe, Alten- und Wohlfahrtspflege sowie der Gefangenenbetreuung mit abgegrenztem Teilnehmerkreis müssen wir nicht bei der GEMA melden.
	

	Um zu prüfen, ob Musikstücke GEMA-frei sind, nutzen wir die die Repertoiresuche auf der Internetseite der GEMA.
	

	Um uns unverbindlich zu informieren, welche Gebühr für eine Veranstaltung mit Musik voraussichtlich fällig wird, nutzen wir den Preisrechner auf www.gema.de. 
	

	Auch wenn wir ausschließlich GEMA-freie Musik aufführen oder wiedergeben, legen wir der GEMA auf Verlangen eine Auflistung aller Musikstücke vor.  
	

	Falls die GEMA-Gebühr zehn Prozent der Einnahmen aus einer Veranstaltung überschreitet, beantragen wir die Anwendung der Härtefallregelung.
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